
[VHtteilung nach § 5 Abs. 1 ThürBeteHdokG über angehörte Stellen au&erhalb der Landesverwaltung zum GeseSzenhvurf „Sechstes
Gesetz zur Änderung des Thüringer Heilberufegesetses"

§5Abs.1ThürBetelEdokG:
In der BeteHigtentransparenzdokumentation sind folgende informationen zu vermerken:
1. die Namen der natürlichen und Juristischen Personen unter Angabe ihrer Organisationsform,
2. die Geschäftsadresse Juristischer Personen sowie die Geschäfts- oder Dienstaöresse natüriicher Personen; Wohnadressen natürficher Personen werden nur verlangt, wenn

keine andere Adresse vorliegt, und werden nicht veröffentHchf,
3. Schwerpunkt der inhaftiEchen oder beruflichen Tätigkeit der natürlichen oder juristi$chen Personen,
4. Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags zum jeweiligen Gesetzgebungsverfahren,
5. für den Fall einer EigenEnitiative der natürlichen oder juristischen Person Angaben zu Aniass, Form und Inhalt der Eigeninitiative,
6. beteiligte Anwaltskanzleten haben ihren Atrftraggeber zu benennen.

Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 haben die Beteiligten zu erklären. ob sie ihre Zustimmung
zur Veröffentlichung ihrer Beiträge im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geben; auch bei NichtveröfFentlichung
der Beiträge mangets ZustEmmung werden die Informationen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als verpfHchtende
Mindeslinformationen veröffentlicht.

Die Angaben geben die von den Beteiiigten übermitteiten Informattonen wieder. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann von der Landesregierung
nicht übernommen werden.

Name und ggf. Organisationsform gem. Zi. 1:

l Sächsische Landesapothekerkammer
Sächsisch-Thüringische
ApotheKerversorgung

Adresse gem. 2i. 2;

Pflinitzer Landstr. 10
01326 Dresden

Tätigkeit gem. Zi. 3:

Die Sächslsch-Thüringische Apothekerversorgung
ist Träger der berufsständischen Versorgung im
Alter, bei Berufsunfähigkeit und für die
Hinferbliebenen der Mitglieder. Als gemeinsame
Einrichtung der Landesapothekerkammem
Sachsen und Thüringen nimmt sie ihre Aufgaben
auf der Grundlage eines Staatsvertrages zwischen
den beiden Freistaaten war.

Zusammenfassung des Inhaltes gem. Zi. 4:

Die Zustimmung zur Veröffentlichung des gesamten Beitrags gem. § 5 Abs. 1 3.2 im Internet:

+ wird erteilt, _D wird nicht erteiJt (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


